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Urlaub – abgeschaffte Feiertage – Arbeitszeitreduzierung  
Ab 2016: neue getrennte Ausweisung im Lohnstreifen 

 
Der gesamte Urlaubsanspruch der abhängigen Arbeitnehmer ist in den verschiedenen Kollektivverträgen 

unterschiedlich geregelt. Er besteht aus: 

 

1. Urlaub (160 bis 200 h pro Jahr) 

2. Abgeschaffte Feiertage (32 h pro Jahr - 19. März, Christi Himmelfahrt, Fronleichnam und 29. Juni) 

3. Arbeitszeitreduzierung (16 bis 80 h pro Jahr) 

 

Aus arbeits- und beitragsrechtlicher Sicht ist nicht alles gleich zu behandeln. Der Urlaub sollte möglichst 

für gesamte Tage oder Wochen gewährt werden, die Freistellungen für abgeschaffte Feiertage und 

Arbeitszeitreduzierungen hingegen, können auch stundenweise gewährt werden. Die abgeschafften 

Feiertage und die Arbeitszeitreduzierung können auch bezahlt werden, der Urlaub hingegen grundsätzlich 

nicht. Nachstehend die Unterschiede: 

 

1. Urlaub 

Laut Art. 36 der italienischen Verfassung ist der Urlaub ein unverzichtbares Recht eines jeden 

abhängigen Arbeitnehmers und dient der physischen und psychischen Erholung. Der Zeitraum des 

Urlaubs ist zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu vereinbaren. Bei Unstimmigkeiten haben die 

Bedürfnisse des Betriebes Vorrang.  

Mindestens vier Urlaubswochen müssen genossen werden, davon zwei Wochen im Jahr des Anreifens 

und die restlichen zwei Wochen innerhalb von 18 Monaten ab Jahresende. 

Beispiel:  

Urlaubsanspruch des Jahres 2016: 5 Wochen (200 Stunden) – ganzjährige Beschäftigung 

 Davon müssen 2 Wochen (80 Stunden) im Jahr 2016 genossen werden 

 Davon müssen 2 Wochen (80 Stunden) innerhalb von 18 Monaten ab 31.12.2016, also innerhalb  

30. Juni 2018 genossen werden 

 Davon kann 1 Woche (40 Stunden) gezahlt werden 

      

Wenn das Arbeitsverhältnis nicht das gesamte Jahr dauert, vermindert sich der Urlaub im Verhältnis zur 

Beschäftigungszeit. Wenn das Arbeitsverhältnis beispielsweise am 1. Juli beginnt, muss je eine Woche 

innerhalb des Jahres und eine Woche innerhalb von 18 Monaten genossen werden. 

 

Da der Urlaub der physischen und psychischen Erholung dient, sollte er möglichst für gesamte Tage oder 

Wochen gewährt werden. Ein Arbeitnehmer hat auf jeden Fall das Recht, einmal pro Jahr mindestens 

zwei aufeinanderfolgende Wochen Urlaub zu nehmen.   
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2. Abgeschaffte Feiertage 

Im Jahr 1977 wurden 4 kirchliche Feiertage (19. März, Christi Himmelfahrt, Fronleichnam und 29. Juni) 

abgeschafft. Als Ersatz dafür, haben die abhängigen Arbeitnehmer Anspruch auf bezahlte Freistellungen 

von insgesamt 32 Stunden pro Jahr bei Vollzeitbeschäftigung. Diese Freistunden reifen im Verhältnis zur 

geleisteten Arbeitszeit des Jahres an. Für Teilzeitbeschäftigte im Verhältnis zur reduzierten Arbeitszeit. 

Die nicht genossenen abgeschafften Feiertage können auch bezahlt werden.  

 

3. Arbeitszeitreduzierung 

Die verschiedenen Kollektivverträge sehen eine Arbeitszeitreduzierung in unterschiedlichem Ausmaß von 

16 bis 80 Stunden pro Jahr vor. Diese Freistunden reifen im Verhältnis zur geleisteten Arbeitszeit des 

Jahres an. Für Teilzeitbeschäftigte im Verhältnis zur reduzierten Arbeitszeit. Die nicht genossene 

Arbeitszeitreduzierung kann auch bezahlt werden. 

 

Am Ende des Arbeitsverhältnisses ist es auf jeden Fall Pflicht des Arbeitgebers, den nicht 

genossenen Resturlaub und die nicht genossenen Freistellungen für abgeschaffte Feiertage und 

Arbeitszeitreduzierung auszuzahlen. 

 

 

Neu im Lohnstreifen ab Jänner 2016: 

Getrennte Ausweisung des Urlaubs, der abgeschafften Feiertage und der 

Arbeitszeitreduzierung 

Zwecks besserer Verwaltung des Urlaubs aus rechtlicher Sicht, werden wir ab Jänner 2016 im 

Lohnstreifen den gesamten Urlaubsanspruch getrennt nach Urlaub, abgeschaffte Feiertage und 

Arbeitszeitreduzierung ausweisen.  

 

Angabe im Stundenregister 

Die Angabe der Abwesenheit wegen Urlaub, abgeschaffte Feiertage oder Arbeitszeitreduzierung kann wie 

bisher als „Urlaub“ angegeben werden. Die Abbuchung der Abwesenheit wegen Urlaub werden wir nach 

folgendem Kriterium vornehmen: 

Bei Abwesenheit des gesamten Arbeitstages, werden wir die Abwesenheitsstunden in erster Priorität 

beim Urlaubsanspruch abbuchen, bis zum Saldo null. In zweiter Priorität, vom Saldo 

Arbeitszeitreduzierung bis zum Saldo null und in dritter Priorität vom Saldo abgeschaffte Feiertage. 

Bei teilweiser Abwesenheit (Beispiel: 2 h gearbeitet und 6 h abwesend) werden wir die 

Abwesenheitsstunden in erster Priorität von Saldo Arbeitszeitreduzierung, bis zum Saldo null, in zweiter 

Priorität, von Saldo abgeschaffte Feiertage, bis zum Saldo null und dritter Priorität vom Urlaubsanspruch 

abbuchen. 

 

Beispiel: 

  1. Priorität 2. Priorität 3. Priorität 

Abwesenheit 
Abbuchung bis 
Saldo Null 

Abbuchung bis 
Saldo Null 

Abbuchung bis 
Saldo Null 

gesamter Tag Urlaub Arbeitszeitred. abgesch. Feiertag 

teilweise abwesend: 2 h gearbeitet 6 h abwesend Arbeitszeitred. abgesch. Feiertag Urlaub 

 

 

Nachstehend 2 Beispiele für die Ausweisung und Abbuchung von Abwesenheiten 
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Beispiel 1: Angabe im Anwesenheitsregister Abbuchung von: 

 
04.01.2016: FE = 8 h Urlaub (gesamter Tag) : Urlaub 8 h 
08.01.2016: FE4 = 4 h gearbeitet + 4 Urlaub: Arbeitszeitred: 3,33 h + abgesch. Feiertage 0,67 h  
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Beispiel 2: Angabe im Anwesenheitsregister Abbuchung von 

 
04.01.2016: FE = 8 h Urlaub (gesamter Tag) : Urlaub 8 h 
08.01.2016: FE4 = 4 h gearbeitet + 4 Urlaub: Arbeitszeitred: 3,33 h + abgesch. Feiertage 0,67 h 

12.01.2016:   FE4 = 4 h gearbeitet + 4 Urlaub: abgesch. Feiertage 2 h + Urlaub 2 h 
13.01.2016:  FE2 = 6 h gearbeitet + 2 Urlaub: Urlaub 2 h 
 

 
 

 
 


